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 Niederschrift nach § 68 LVfwVfG zum Erörterungstermin am 05. Dezember 2019 

- Umweltverträglichkeitsprüfung für die geplante Waldumwandlung im 

Gewerbegebiet "Rütte II" in Eisenbach (Hochschwarzwald)- 

 

Verhandlungsleiterin: Frau Späth-Bleile, Körperschaftsforstdirektion Freiburg (KFD) 

Erschienene Beteiligte, Zeugen und Sachverständige: Siehe Teilnehmerliste 

 

Anlagen 

Teilnehmerliste 

Präsentation 1 - Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) 

Präsentation 2 - ö:konzept 

 

 

Die Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) beabsichtigt im Rahmen der 12. 

Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Titisee-Neustadt/Eisenbach und zur Aufstellung des Bebauungsplans „Rütte II“ das 

Gewerbegebiet „Rütte“ um ca. 5,5 ha auf dem Flurstück 143/4 der Gemarkung 

Oberbränd zu erweitern. Dieses Vorhaben bedarf einer forstlichen UVP. 

Das Vorhaben und die hierzu eingegangenen Stellungnahmen wurden am  

05. Dezember 2019 im Rathaus in Eisenbach (Hochschwarzwald) erörtert. 

 

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Termins 

zusammengefasst dargestellt: 
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Frau Späth-Bleile, KFD Freiburg 

Frau Späth-Bleile als Verhandlungsleiterin eröffnet um 14.00 Uhr die Veranstaltung. 

Sie verweist darauf, dass die forstliche Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Voraussetzung für die Erteilung der Waldumwandlungserklärung ist. Die forstliche UVP 

betrachtet dabei ausschließlich die Waldumwandlung bis zur Rodung des 

Waldbestandes.  

Mit der Erörterung wird keine Entscheidung in Bezug auf das GE Rütte II getroffen.  

Nach § 73 i.V. m. § 67 und § 68 Abs. 1 LVwVfG ist der Erörterungstermin nicht 

öffentlich. Auf Nachfrage von Frau Späth-Bleile kommen keine Einwände gegen ein 

öffentliches Verfahren, so dass drei anwesende Interessierte teilnehmen können. 

Ergänzend erfolgte nach § 68 LVwVfG folgender Hinweis: Ein Beteiligter kann 

verlangen, dass mit ihm in Abwesenheit anderer Beteiligter verhandelt wird, soweit er 

ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung seiner persönlichen und sachlichen 

Verhältnisse oder an der Wahrnehmung von Betriebs- und Geschäftsverhältnissen 

glaubhaft macht – dies wurde von keinem Anwesenden eingefordert. 

Für die Dauer des Verfahrens werden personenbezogene Daten verwendet und 

gespeichert. Auf die Datenschutzgrundverordnung und die Datenschutzerklärung des 

Regierungspräsidium (RP) Freiburg wird verwiesen. 

 

Vorstellungsrunde Teilnehmer (vgl. Anlage) 

 

Bürgermeister Kuckes, Eisenbach (Hochschwarzwald) 

Bürgermeister Kuckes stellt die Entscheidung für die Bündelung der Gewerbe an den 

Standorten GE Rütte und GE Rütte II und ihre Entwicklung im Verfahren detailliert in 

zeitlicher Abfolge dar. Auf die beiliegende Präsentation wird verwiesen. 

 

Bittlingmaier, ö:konzept 

Die wesentlichen Inhalte des UVP-Berichts und die Ausgleichskonzeption für den forst- 

und naturschutzrechtlichen Ausgleich (einschließlich des artenschutzrechtlichen 

Ausgleichs) werden vorgestellt. Auf die beiliegende Präsentation wird verwiesen. 

 

Frau Späth-Bleile, KFD Freiburg 

Frau Späth-Bleile stellt die bisher erfolgten wesentlichen Verfahrensschritte im UVP 

Verfahren dar: 
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 Im Mai 2017 erfolgte die frühzeitige Beteiligung zu der Bauleitplanung Rütte II 

– es wurde eine Gewerbegebietserweiterung von ca. 8,6 ha geplant 

 Nach den Rückmeldungen auch von Referat 21 wurde von der 

Angebotsplanung Abstand genommen und eine Nachfrageplanung „Rütte II“ 

mit ca. 5,5 ha Waldinanspruchnahme für die weitere Bauleitplanung zu Grunde 

gelegt.  

 Auf Antrag der Gemeinde Eisenbach wurde am 14.12.2017 von der 

Körperschaftsforstdirektion gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. § 6 UVPG und Nr. 17.2.1 

der Anlage 1 zum UVPG festgestellt, dass das vorliegende kumulierende 

Vorhaben „Rütte II“ einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da mit den 

Gewerbegebieten „Rütte“ (6,8 ha) und „Rütte II“ insgesamt mehr als 10 ha 

Rodungsfläche erreicht werden.  

 Am 14. Dezember 2017 ist dies im Internetportal des RP Freiburg veröffentlich 

worden. 

 Die Veröffentlichung der Feststellung der UVP Pflicht ist am 09. Januar 2018 

im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eisenbach erschienen. 

 Am 11. April 2018 hat unter Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange ein Scoping-Termin stattgefunden, um den Untersuchungsumfang 

festzulegen. 

 Im Nachgang wurden die erforderlichen Erhebungen durchgeführt und ein UVP 

Bericht sowie eine Natura 2000 Vorprüfung erstellt 

 Die Offenlage des UVP Berichts, der artenschutzrechtlichen Untersuchungen 

und der Natura 2000 Vorprüfung erfolgte vom 11.09.2019 bis zum 16.10.2019  

in den Gemeinden Eisenbach (Hochschwarzwald), bei der Stadtverwaltung 

Bräunlingen und bei der Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt 

Titisee-Neustadt, sowie bei der Körperschaftsforstdirektion 

 Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte fristgerecht in der Tageszeitung 

und in den Mitteilungsblättern der entsprechenden Gemeinden   

 Parallel wurden die Unterlagen im UVP Portal eingestellt und eine Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange und der anerkannten Naturschutzverbände 

durchgeführt. 

 Gemäß § 73 Abs. 3 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) und 

§ 21 UVPG konnte bis ein Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist und somit 

bis zum 18.11.2019 schriftlich oder zur Niederschrift bei den oben benannten 

Stellen Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. 

 Der Erörterungstermin wurde auf den 05.12.2019 festgelegt und den Träger 

öffentlicher Belange und den Personen, die eine Stellungnahme zum 
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Vorhaben abgegeben haben fristgerecht bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit 

wurde entsprechend über die Mitteilungsblätter der Gemeinde Eisenbach und 

der Stadt Bräunlingen und der Stadt Titisee- Neustadt mehr als 1 Woche vor 

dem Erörterungstermin informiert.  Parallel erfolgte die Bekanntmachung des 

Termins im UVP Portal des Landes Baden-Württemberg. 

 

 

Erörterung der Stellungnahmen 

Anmerkung: Es wurden jeweils die Beiträge der Teilnehmer protokolliert. 

 

Folgende Behörden haben keine Bedenken gegen das Vorhaben geäußert: 

Landesamt für Denkmalpflege – SN vom 27.08.2019 

Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen – SN vom 10.09.2019 

Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg – SN vom 12.09.2019 

Landratsamt Schwarzwald Baar Kreis – Landwirtschaftsamt – SN vom 17.09.2019 

Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald – Wasser und Bodenschutz SN vom 

10.10.2019 

Regionalverband Südlicher Oberrhein – SN vom 20.09.2019 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald- SN vom 12.09.2019 

RP Freiburg Referat 21 Raumordnung – SN vom 15.10.2019 – Bestätigung des 

Flächenbedarfs 

 

Nachfolgende Stellungnahmen wurden erörtert: 

 

 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 580,  

zur Maßnahme RII-20 (CEF Baumpieper) 

Bezug: Stellungnahme vom 23.09.2019, Ergänzung vom 22.10.2019 

Bürgermeister A. Kuckes bestätigt, dass für die Fläche RII-20 (CEF-Maßnahme 

Baumpieper) kein Pachtvertrag vorliegt und die Pflege durch einen landwirtschaftlichen 

Betrieb durchgeführt werden soll. Die Fläche bleibt damit in landwirtschaftlicher 

Nutzung. Fördermittel aus Agrarumweltprogrammen oder der 

Landschaftspflegerichtlinie können bei Nutzung als CEF-Maßnahme künftig nicht mehr 

beantragt werden. Künftige Bewirtschafter werden von der Gemeinde darauf 

hingewiesen (die Fläche ist im Besitz der Gemeinde). 
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Nach Auskunft von Herrn Jansen/Büro für Landschaftsökologie Laufer, Offenburg, ist 

eine Beweidung mit Schafen oder Rindern möglich. 

Die CEF-Maßnahme wurde nach Stellungnahme durch den Fachbereich 580 

angepasst, grafisch aufbereitet und erläutert. Der Biotopbereich auf der 

Maßnahmenfläche wurde kartografisch auf den aktuellen Kartierstand (2017) 

aktualisiert, die neu erstellte Abbildung wird der Niederschrift beigefügt (Folie 26 der 

Präsentation ö:konzept). 

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Breisgau-

Hochschwarzwald (Herr Jehle) sind die Maßnahmen plausibel, ebenso aus Sicht der 

unteren Forstbehörde (UFB) des Landkreises (Herr Emmerich). 

Der unteren Landwirtschaftsbehörde wurden die neuen Planungen übermittelt – es 

wurden keine Einwände vorgebracht (Späth-Bleile). 

 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Forstamt, Betriebsstelle Baar,  

Stellungnahme vom 12.11.2019 

Stadt Bräunlingen, Stellungnahme vom 11.10.2019 

Ergänzung vom 7. November 2019 

Die Stadt Bräunlingen stimmt in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde der 

Reduzierung des Hochwaldstreifens zwischen dem Geltungsbereich GE Rütte II und 

der Gemarkung Bräunlingen von 60 m auf 50 m zu (Frau Lorek, Herr Misok, Herr Merz).  

Von Seiten der Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) wird zugesichert, dass der 

Oberbränder Kirchweg nicht für den Baustellenverkehr genutzt wird (Herr 

Bürgermeister Kuckes). 

Die Stadt Bräunlingen stimmt der Ausweisung einer Habitatbaumgruppe (20 Bäume) 

als CEF-Maßnahme für den Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) im Stadtwald 

Bräunlingen zu (Herr Misok, Frau Lorek). 

 

Referat 56 am Regierungspräsidium Freiburg, Stellungnahme mit Schreiben 

vom 14.10.2019 

Herr Jansen/Büro für Landschaftsökologie Laufer, Offenburg, bestätigt, dass das 

Referat 56 bei Umsiedlungsmaßnahmen und Kontrollen in Kenntnis gesetzt wurde 

[Dokumentationen über die Umsiedlung von Grünem Koboldmoos (Buxbaumia viridis) 

und von Ameisennestern, Dokumentation über die artenschutzrechtliche 

Baumkontrolle]. 
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Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Stellungnahme vom 

16.10.2019 

Untere Naturschutzbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis, Stellungnahme vom 

14.11.2019 

Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  

Stellungnahme vom 14.11.2019 

Die UNB am Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald (Herr Jehle) bestätigt ihre 

Stellungnahme, wonach dem Vorhaben aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher 

Sicht keine Bedenken entgegenstehen. Aus Sicht der UNB sind die 

naturschutzfachlichen Belange im UVP-Bericht zutreffend und umfassend dargestellt. 

Das Verfahren ist aus ihrer Sicht sehr gut abgelaufen, das Zusammenspiel zwischen 

den Planungsbüros und den Fachbehörden hat gut funktioniert. 

Der Einsetzung von Herrn Jansen, Büro für Landschaftsökologie Laufer, Offenburg, als 

ökologischer Fachkraft stimmt die UNB zu (Herr Jehle). 

Der Bericht über die Durchführung der CEF-Maßnahmen wird über die UFB der KFD 

und der UNB vorgelegt. Erst nach Zustimmung der UNB kann die Forstbehörde die 

Fläche zum Einschlag freigeben (Frau Späth-Bleile) – dem Vorgehen wird zugestimmt 

(Herr Jehle, Herr Kuckes). 

Eine Abnahme der CEF-Maßnahmen nach Durchführung ist nicht eigens erforderlich 

(Herr Jehle). Es wird ein Gesamtbericht über die durchgeführten CEF-Maßnahmen 

erstellt (keine Einzelberichte) und gesammelt vorgelegt (Herr Jansen, Frau Späth-

Bleile, Herr Jehle) 

Die Änderung der Ameisenstandorte war fachlich angemessen (Herr Jehle). Bei der 

Umsetzung von CEF-Maßnahmen können sich immer Änderungen ergeben, man 

muss sich dann daran orientieren, was vor Ort fachlich sinnvoll ist. Fotos zur 

Dokumentation sind dabei sehr hilfreich. 

 

 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA), 

fachliche Einschätzung vom 02.09.2019 

Die FVA ist damit einverstanden, dass die fachliche Begleitung der 

Ausgleichsmaßnahmen für den forst- und naturschutzrechtlichen Ausgleich mit 

Zielsetzung Auerhuhn (Tetrao urogallus) durch Herrn Dr. Gerrit Müller erfolgt. Aus Sicht 

der FVA sind die geplanten Maßnahmen für das Auerhuhn sinnvoll (Frau Döpper). 

Auch die UNB Breisgau-Hochschwarzwald ist mit der fachlichen Begleitung durch 

Herrn Dr. Gerrit Müller einverstanden (Herr Jehle). Die Maßnahmen werden durch die 

untere Forstbehörde begleitet und dokumentiert, in Abstimmung mit der UNB wird ein 

Bericht über die Durchführung der Maßnahmen erstellt, und der UNB sowie der 

höheren Forstbehörde vorgelegt. 
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Frage in die Runde nach grundsätzlichen Äußerungen (Frau Späth-Bleile) 

Von Seite der Behörden kamen keine weiteren Anmerkungen. 

 

Herr Bürgermeister Kuckes dankt den Beteiligten für ihr Engagement und der Stadt 

Bräunlingen für ihr Entgegenkommen im Verfahren. 

 

Frau Späth-Bleile als Verhandlungsleiterin beschließt den Erörterungstermin um 

15.45 Uhr. 

 

 

 

Die Niederschrift erhalten Sie hiermit zur Kenntnis. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Späth-Bleile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


